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RS OGH 1989/5/23 10ObS147/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1989

Norm

ABGB §863 A

ASVG §258 Abs4

Rechtssatz

Aus einer einmaligen Unterhaltszahlung, die nach der Scheidung ohne förmliche Vereinbarung geleistet wurde, kann

nicht auf einen konkludenten Verpflichtungswillen für die Zeit nach rechtskräftiger Scheidung geschlossen werden.

Entscheidungstexte

10 ObS 147/89
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